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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1985

Norm

IPRG §1

IPRG §3

Rechtssatz

Die grundsätzlich verfahrensrechtliche Frage nach der Zulässigkeit eines Teilurteiles im Falle einer nach fremden Recht

zu fällenden Statutsentscheidung steht in so enger Wechselwirkung zum anzuwendenden Sachrecht, daß dieses, um

kein den Grundsätzen des § 3 IPRG zuwiderlaufendes materielles Ergebnis zu zeitigen, bei Anwendung des der

Durchsetzung des materiellen Rechtes dienenden Verfahrensrechtes berücksichtigt werden muß (hier: Aufhebung des

gesamten Scheidungsurteiles, obwohl es formell nur in seinem Verschuldensausspruch angefochten war).
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